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Walther Merz
6. Juni 1868-24. Februar 1938.

Die Heimat des um die aargauische Geschichtsforschung ganz

einzigartig verdienten Historikers Oberrichter Dr. Walther Merz,
der stattliche Wvnentaler Ort Menziken, gehört zu den Dorf-
schaften im Aargau, in denen von altersher aus gesundem Bauern-
stamm ein gewisser Dorfadel erwuchs, der in gewerblichen Unter-

nehmungen ausblükte, im Wohlstand unermüdlich tätig und an-

spruchslos blieb, am Kulturleben der Heimat regen Anteil nahm

und, dank einem ungewöhnlichen Maß von ererbter Intelligenz
und Arbeitskraft, in einzelnen Gliedern zu hervorragenden gei-

stigen Leistungen gelangte.

Walther Merz rst aus einem urbildlichen Geschlechte dieser

Art hervorgegangen, und sein Lebensweg folgt dem letzten Ab-

schnitt der angedeuteten Spur.
In Menziken hat er seine Jugendzeit verbracht, in Reinach

die Bezirksschule besucht, am Gvmnasium der Kantonsschule

Aarau ein tressliches Rüstzeug für das akademische Studium
und vielseitige Anregung erhalten. Im Frühling 1888 bezog er

die Universität Basel, um sich der Rechtswissenschaft zu widmen.

Jakob Burckkardt und der Rechtshistoriker Andreas Heusler

gewannen bestimmenden Einfluß aus ihn. Nach drei Semestern

siedelte er nach München über, wo er während des einjährigen

Aufenthalts einen dauernden starken Eindruck von der damals

in der Blüte ihres Kunstlebens stehenden Stadt empfing, sich

auf Lebenszeit für Richard Wagner begeisterte und in dem Kul-
turhistoriker W. H. Riehl einen seiner Lieblingsschriftsteller ken-

»en lernte. In Bern brachte er seine Studien zum Abschluß und

erwarb den Doktortitel mit höchster Auszeichnung. Nach einem

halbjäbrigen Praktikum bei Ständcrat Isler bestand er das

aargauische Staatseramen. Es folgte eine kurze Tätigkeit als

Fürsprech in Menziken, dann 189? seine Wahl zum Sekretär
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der Instizdirektion. Im Jahre 1900 berief ihn der Große Rat
ins aargauische Obergericht. Volle drei Jahrzehnte blieb er in

diesem Amte. Auch nach seinem Rücklrit im Frühling I9ZO stellte

er sein Wissen und seine Arbeitskraft weiterhin in den Dienst
der Heimat, indem er die Bestände des aargauischen Staats-
archivé ans der Zeit der alten Eidgenossenschaft in mustergültiger
Weise ordnete. I9Z5 konnte als Ergebnis dieser Arbeit das

Inventar des Archivs nn Drucke herausgegeben werden. Die
heimatliche Geschichtsforschung ist dadurch für alle Zukunft er-

leichtert und gefördert worden.

Der Eintritt des damals 32-jäbrigen Juristen in das aar-

gauische Obergericht sollte, wie wir einer Würdigung dieser

Seite seiner Lebensarbeit durch seinen einstigen Kollegen Dr. E.
Steiner entnehmen, ,,sür die ganze weitere Entwicklung der

obergerichtlichen Rechtsprechung ausschlaggebend werden". War
nämlich sein Vorgänger — so lesen wir weiter — „ein be-

gcisterter Verehrer des römischen Rechts gewesen, so huldigte
Dr. Merz von Jugend auf mit nicht minder grosser Begeiste-

rung den Lehren seines grossen Meisters und Freundes, des Ger-

mauisten Andreas Hensler in Basel. Er gewahrte sogleich den

innern Zusammenbang der deutsch-rechtlichen llberlieferung mit
dem Rechtslebcn unseres Volkes, dem das römische Recht im

ganzen immer fremd geblieben war. So bemühte sich Dr. Merz
als Richter, an jene germanischen Rechtsideen anzuknüpfen, die

eine zum Teil mißratene Gesetzgebung in den Hintergrund ge-

drängt batte." Diese Tendenz, die »ach kurzer Zeit den Sieg
über die romanische Rechtsanschauung davontrug, kam der Ein-

sührung des vereinheitlichten Zivilrechts sehr zustatten. Auch die

neue Zivilprozeßordnung lebte sich rasch ein, „wiederum zufolge

der sickern Führung durch das Obergericht, in welchem Dr. Merz
auch aus diesem Gebiet grossen Einfluss besass".

Das Amt eines Oberrichters, vorab bei einer derart führen-
den Stellung, pflegt sonst dessen Tagesarbeit jahraus, jahrein
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beinahe ganz in 'Anspruch zu ncbmen. Umso bewunderungswür-

diger ist es, wie Waltber Merz neben der Erfüllung dieser

beruflichen Ausgabe in freier wissenschaftlicher Tätigkeit ein Werk

ausbauen konnte, das an Größe und anerkannter Bedeutung auch

in einen, ausschließlich der Forschung gewidmeten Leben selten

erreicbt wird.
Er war der geborene Historiker. Die Vergangenheil wnrde

ibm gegenwärtig wie das Erlebnis des Tages. Darauf beruhte

sein nie versagendes Gedächtnis und die schlichte Anschaulichkeit

seiner Darstellung. Was er erzählte, das wurde auch lebendig

vor dem Zuhörer. Ich erinnere mich einer Schilderung, die

Waltber Merz einmal von der Erscheinung Jakob Burckbardts

und von seiner Vortragsweise gegeben hat. Sie hinterließ mir
ein Vorstellungsbild, das seither bei jedem Gedanken an den

großen Basler Gelehrten in mir aussteigt und die Deutlichkeit
der Erinnerung an ein eigenes Erlebnis bat.

Seine besondere Zuneigung galt dem Mittelalter. Was dieser

Epoche vorausging, was gar in die vorgeschichtliche Zeit zurück-

reichte, beschäftigte ibn wenig. Erst wo das Pergament zu er-

zählen beginnt und Kunde gibt von einer entwickelte» Kultur,
von einer Gemeinschaft, die sich eine feste rechtliche Grundlage

zu geben sucht, da wurde in ihm der Forschungstrieb wach, am

allerregsten liber den Fragen der Fendalzeit und des Städte-
wesens. Anderseits, sobald die Neuzeit die große Greuzscheide der

französischen Revolution überschritten bat, vermochte nur aus-

nabmsweise noch ein Gegenstand ihn geschichtlich nachhaltig zu

beschäftigen.

Diese Vorliebe, die man romanlisch nennen möchte, stände

nicht hinter ihr ein solch unbeirrbarer, kühl sachlicher Geist, hat
ihre Wurzeln im Urgrund seines Wesens. Vielleicht gar war sie

zu einem ansehnliche» Teil Erbgut aus dem obern Wunental.
Jedenfalls aber ging sie hervor aus einer tiefen Ehrfurcht vor
der Vergangenheit der Heimat, aus dem Gefühlsbedürsnis, Klar-
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heil über diese Vergangenheit zu erlangen und ihr Bild so treu

wie möglich der Nachwelt zu überliefern. „Dies Buch will mit
arbeiten an der großen patriotischen Aufgabe, das Erbe der

Väter auch künftigen Geschlechtern zu wahren", so umschreibt

er seine Absicht im Vorwort zu den „Aargauer Bu.gen", und

über den unmittelbaren Anstoß zu der Arbeit an diesem monu

mentalen Werke erzählt er: „Mein ältestes Erinnern aus der

.Kindbett ist der völlige Abbruch einer ebrwürdigen Ruine meines

Hcimattales... Was ich als Kind mit eigenen Augen sah, bat

sich seither oft wiederholt.. So faßte ich denn vor zwei Jahr
zehnten schon den Entschluß, diese Denkmäler einer entlegenen

und vielsach mißverstandenen Zeit zu erforschen und festzuhalten,
so weit es in Bild und Wort möglich ist, und das unhistorische

Spinnweb zu zerstören, das sich aller Drten gedeihlich angesebr

hatte."
Um die VergangenbeitSgeheimnisse der Heimat ging «s

Waltber Merz. Den« Bande der Rechtsguellen, der das Amt

Aarburg und die Grafschast Lenzburg umfaßt, hat er als Ge-

leitspruch ei» Wort des Geschichtsforschers I. F. Böbmer vor-
ausgeschickt: „Näher liegt uns nichts als die Heimat", und die

Aufnahme der alten Dorfrechte, die später im vereinheitlichten
Berner Recht aufgingen, rechtfertigt er mit der schlichten Er-
klärung: „Es bandelt sich um meiue Heimat."

Dieser Grundeinstellung kamen Lehrer wie Andreas Heusler
oder der Kultmhistoriker W. H. Riebl fördernd entgegen, aber

sie war schon in dem Aarauer Gvmnasiasten festgelegt. Es gab

im Wvnental zu Ende der Mer Hak.c kaum eine Gemeinde-

schreiberei, wo er nicht als eifriger Gast in den Archive» bekannt

war. lind damals schon kam der Stoff zusammen zu seinem

ersten, erschienenen Buche „Die Ritter von Rinach im

Aargau".
Der klaren, eindeutigen Aufgabe, die sich so diesem Leben

stellte, entsprach die Planmäßigkeit, mit der sie durchgeführt
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wurde. In der Sammlung des Stoffes, in der Abschrift der

Texte, in der Bereitstellung der Handschrift für den Druck, in

der Anlage allfälliger Register — überall bcrrschte jene Ordnung

und Sorgfalt, die den flüssigen Fortschritt von Qnellenarbeiten

am sichersten fördert. Aus dem, was bei der Arbeit an den großen

Werken, wie den Aargauer und Sisgauer Burgen, an Spänen

von der Werkbank siel, entstanden später oft die kleinen Auf-
sätze, die in Zeitschriften und Zeitungen manches wertvolle Eintel-
bild aus der Vergangenheit festhielten.

Ganz besonders aber kam der Arbeit eine vorzügliche Kennt-

nis der Tertsprachen zustatten. Nicht umsonst redete Waltber
Merz immer der Pflege des mittelalterlichen Lateins das Wort.
Er wußte Bescheid in der Sprache des von ihm gerne ange-

führten Bischofs Liutprand von Cremona wie im klassischen

Latein und beherrschte die Sprachformen des Deutschen vom

ritterlichen Mittelaller hinweg, selbst in Entstellungen und ganz

mundartlichen Verfärbungen. In jungen Jahren einmal machte

es ihm Vergnügen, „Der Burgeren ze Burg Stamm- und

Wapenbuoch" in einem miihelos gebandkabten Mittelhochdeutsch

abzufassen. Dazu befähigte ihn nicht nur der Spracherwcrb ans

den Quellen, sondern auch seine Kenntnis der heimatlichen

Volkssprache in all ihren altertümlichen Worten und Wendungen
und in den überlieferten Eigentiimlichkeiten des Sahbaus.

Kein Wunder, wenn seine Zuverlässigkeit in der Wieder-

gäbe und Auslegung voir Quellenterten uucingeschränkte Aner-

keirnuug ber allen Fachgelehrten fand.
Die großen Arbeiten von Waltber Merz zerfalle» im we-

scutlichen in zwei Harrptgruppen; die eine befaßt sich mit der

Geschichte des mittelalterliche» Adels, die andere mit der Er-
seischung der aargauischen Rechtsgcschichte. Das Monumental-
werk des ersten Kreises bilden die fünf großen Bände über die

Burgen des Aargaus und des SisgauS. Sie enthalten »eben der

Baugcschichte der einzelne» Burgen auch ein genealogisches Hand-
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buch des aargauischen Adels und ci» Wappenbuch des Abels nub

dee Städte. Ihr Terl, in dem eine ricsenbafte Stoffülle ge-

lneistert ist, wirb ergänzt durch jede wünschbare Beigabe an

Plänen, Skizzen und Abbildungen. Viele der wicdergegebenen

pbotograpbischen Anfnakmen bat der Verfasser, der die Lichtbild-

kunst mit grossem Geschick pflegte, selber beigetragen. Das ganze

Werk, dessen Buchausstattung auch dem Verlage H. R. Sauer-
länder öb Co. zur besondern Cbre gereicht, ist eine Wissenschaft-

liche Leistung, die an umfassender Weite, an Gründlichkeit der

Albeit, an Einbeitlickkeit der Darstellung auf ihrem Gebiete

kaum ibresgleichen bat. Diesem Hauptwerk gingen zalstreiche vor-
bereitende Veröffentlichungen voraus, so „Zur Geschichte der

Festung Aarbnrg", „Die Ritter von Liebegg", „Die Habsburg".
Andere den einzelnen Gegenstand weiter verfolgende Arbeiten
schlössen sich ilun an, darunter eine gross angelegte Monographie
„.Schloss Zwingen im BirStal".

Das zweite Hauptgebiet seines Schaffens betrat Waltber

Merz mit der Herausgabe eines ersten Teils der RechtSgnellen

der Stadt Aarau, die wobl vieles beigetragen hat zu dem kurz

bernach erfolgten Beschluss des schweizerischen Iuristcnvereins,
eine umfassende Sammlung der schweizerischen Rechtsguellen

berauSzugeben. In erweiterter Gestalt erschien „Das Aarauer

Stadtrecht" 1898 als erster Band dieses grossen Unternehmens.

In zum Teil überraschend kurze» Zeitabständeu folgten aus seiner

Hand die Stadtrcchte von Baden, Bremgarlcn, Lenzburg, Zo-

singen, Messingen und von den Rechten der Landschaft drei

Bandet „Amt Aarburg und Grasschaft Lenzbnrg", „Die Ober-

ämter Köuigsselden, Biberstein und Kasteln", „Grafschaft Ba-
den, äussere Aemter". Weläie Arbeit darin entbalten ist, mag

man ermessen am Umfang des ersten dieser Bände, der 870
Seiten umfasst.

Aus der Reihe von Veröffentlichungen, die einen enger be-

grenzten Stoff behandeln, seien bier als einige der wichtigsten
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nur die Wappenbücher von Aarau und Baden und die in Gemein-

schaft mit F.Hegi herausgegebene Wappenrollc von Zürich genannt.

In ganz besonderem Maße bat Walthcr Merz durch die

Ergebnisse seiner Forschung die Stadt Aarau verpslichtet. Sie
verdankt ihm ausser den bereits aufgefübrtcn Arbeite» eine ,,Ge-

schichte der Stadt Aarau im Mittelalter", eine Studie „Die
Stadt Aarau als Beispiel einer mittelalterlichen Städtcgrün-
dung", Auswabl und Tert der „Aarauer Stadtbilder", eine

Albeit über den Aarauer Stadtbach, dazu eine ganze Folge von

kleinern Aufsätzen, so liber den Aarauer Bachfischet, über

Aarauer Fenster- und Wappenschenkungen, über die erste Turm
ubr von Aarau, um nur einige Beispiele zu nennen.

Iil Anerkennung dieser boben Verdienste bat ibm die Stadt
Aarau 192? das Ehrenbürgerrecht verlieben.

Trotz der in ihrer Fülle kau», fassbaren Arbeitsleistung kannte

Walther Merz nichts von der Abschliessung in vier bücherumstellte

Wände, in die man sonst einen Mann der Wissenschaft gerne bin-
eindenkt. Das bringt es vielleicht mit sich, dass man ein Wider-
streben in sich süblt, diesen hervorragenden Forscher und wissen-

schaftlichen Darsteller als Gelehrten zu bezeichnen. Es war in seiner

Natur alles, was den Gelehrten ausmacht, und doch wieder etwas
so ganz anderes, lebensnahes, Ursprüngliches, Vollkräftiges.

In sein streng geregeltes Tagewerk gehörte auch die Stunde
abendlicher Geselligkeit in einer wohltemperierten Tafelrunde. Er
liebte ein kultiviertes Gespräch. Nur durste es sich nickt in ästhe-

tische Höhen oder philosophische Spekulationen versteigen, keiner

Sekliererei dienen, nichts Geziertes oder Unechtes an sick haben,

sonst konnte es vo» kommen, dass sich die scharfen, hellen Augen

von, Kreise ab und dem Kater zuwendeten, der am Dfen schnurrte,

und während er mit ihm zu plaudern anfing, strich er sich mit der

Hand den Unmut vom Schnurrbart. Für die Umgebung aber

waren diese Abende am eindrucksamsten, wenn er selber in seiner

unverfälschte» Menziker Mundart in die Unterhaltung eingrisf,
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ob er nun von seinen, Garten, von Ersahrungen in der Photo-

graplne, von naturwissenschaftlichen Dingen sprach oder Erleb-

»isse ans seiner Studienzeit erzählte, ein paar Verse von Julius
Wolsf zitierte oder — was aber gar nicht das Alltägliche war —

von seiner beruslichen oder wissenschaftlichen Arbeit berichtete.

Wenn sein träfcs Wort liber Menschen und Dinge dann und

wann ein Körnchen niekr Salz in sich hatte, als man durchaus

billigen konnte — man kannte sein Wesen und wusste, dass sich

hinter der Schärfe seines Urteils und dem Aufwallen des?em-

peramentS eine vornehme und im Innersten gütige Natur verbarg.

Unvergesilick, bleibt mir die Erinnerung an sene Morgen-
stunde des 6. Iun, 1928, da wir, eine kleine Delegation seiner

Bekannten und Verehrer, in seinem Arbeitszimmer standen, »n,

ihm eine ganz in der Stille vorbereitete Festschrift zu seinem

Geburtstag zu überreichen. Wir hatten den Gang nicht ganz

unbesorgt angetreten z wir wussten, daß er jeder Ehrung aus

dem Wege zu gehen suchte. Als nuu unser Sprecher in schlichten,

wohlabgewogcnen Worten den Sinn des DankeSzeichenS aus-

sprach, flatterte durch das offene Fenster ein Buchfinklcin in den

Ernst des Augenblicks hinein, um sick nach seiner Gewohnheit
ein Nusikernchen zu erbitte», und mischte seinen kecken Schlag
in die gedämpfte» Worte der Ansprache. Das hatte seine ganz

besonders reizvolle Stimmung, bind unsere Festschrift fand darauf
eine recht freundliche Aufnahme. Man spürte es den Worten an,
mit denen sie entgegengenommen wurde, und der innern Festlich-

keit, mit der wir nachher bei einem Glase Wein sasien.

Dass Wallher Merz diese Ehrung schon zu seinem 60. Ge-

burtstag erwiesen worden ist, das freut uns heute doppelt. Das
Ende des 72>. Lebensjahres sollte er ja nicht mehr erleben. Und

irgendwie musite er doch erfahren, dass sein unvergleichlich reiches

Lebenswerk die verdiente Würdigung gefunden hat und dass die

Heimat seinen Namen und sein Verdienst in dankbarer Erinne-

rung behalte» wird. Arthur Fr e v.
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